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Wir laden alle Kinder von 6 bis 13 Jahren herzlich ein,  
beim Jungschartag dabei zu sein!  

Mehr Informationen finden sich im Innenteil unter EC Holzmaden.



Apothekendienste
Sie finden die jeweils tagesaktuellen Apotheken-Notdienste 
über das Notdienstportal der Landesapothekerkammer:

https://www.lak-bw.de/buergerservice/apothekennotdienst/
schnellsuche

Der Apothekennotdienst kann auch telefonisch abgefragt 
 werden – aus dem Festnetz 0800 0022833 oder vom Mobil-
telefon 22833.

Darüber hinaus finden die Patienten zusätzlich an jeder  Apotheke 
einen Aushang, welche Apotheke dienstbereit ist.

Die Notdienstbereitschaft beginnt um 8.30 Uhr und endet um 
8.30 Uhr am Folgetag. Außerhalb der Ladenschlusszeiten ist 
eine gesetzliche Notdienstgebühr von 2,50 Euro zu entrichten.

Störungsdienste
Abwasser Weilheim:  744668 (Kläranlage), Abwasser Holzmaden/
Ohmden: Gruppenklärwerk Wendlingen,  07024 4055-0

Straßenbeleuchtung Weilheim,  106-161, 
www.weilheim-teck.de/strassenbeleuchtung-melden
Straßenbeleuchtung Holzmaden,  90001-15
Straßenbeleuchtung Ohmden,  9510-13

Wasser Weilheim: EVF (Energieversorgung Filstal),  0800 6101-767
Wasser Holzmaden/Ohmden: Landeswasserversorgung,  

 07345 96382120

Strom: Netze BW GmbH,  0800 3629-477
Gas: Netze BW GmbH,  0800 3629-447

Rettungsdienst, Notarzt, 
Feuerwehr Notruf:  112

Polizei Notruf:  110

Krankentransporte  19222

Bereitschaftspraxis  
in der Medius Klinik Nürtingen

 116 117
Auf dem Säer, 72622 Nürtingen
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 9 bis 19 Uhr

Bereitschaftspraxis  
Kinder/Jugendliche  116 117

Hals-Nasen-Ohren-Arzt   116 117

Augenarzt   116 117

Zahnarzt   0761 12012000

  Kundenberatung Abfall-
wirtschaftsbetrieb Landkreis 
Esslingen (  0800 9312-526) 
Mo – Fr 8.00 – 12.00 Uhr 
Mo – Mi 13.30 – 15.30 Uhr 
Do 13.30 – 18.00 Uhr

Hausmüllabfuhr

Weilheim 1 2-wöchig 
Weilheim 2 2- und 4-wöchig

Donnerstag, 12. März

 2-wöchig
 4-wöchig

Donnerstag, 12. März

 2-wöchig
 4-wöchig

Donnerstag, 12. März

Gelber Sack
Weilheim 1 Montag, 23. März 
Weilheim 2 Montag, 23. März Montag, 23. März

Biotonne

Weilheim 1 Donnerstag, 19. März 
 Donnerstag, 2. April 
Weilheim 2 Donnerstag, 19. März 
 Donnerstag, 2. April Donnerstag, 19. März Donnerstag, 19. März

Papiertonne
Weilheim 1 Donnerstag, 26. März 
Weilheim 2 Donnerstag, 26. März Montag, 16. März Montag, 16. März

 Alteisensammlung

Alteisensammlung jeden 1. Freitag  
im Monat von 19.00 bis 21.00 Uhr  
Schützenhaus Holzmaden

Altpapieranlieferung
Wertstoffhof, Kirchheimer Straße
Samstag 9.30 – 11.00 Uhr

Wertstoffe

Recyclinghof Carl-Benz-Straße, 
Weilheim
Freitag 16.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.30 – 12.30 Uhr

Wertstoffhof Holzmaden,  
Kirchheimer Straße, Kork tonne, 
Ausgabe „Gelbe Säcke“
Samstag 9.30 – 11.00 Uhr 

Recyclinghof
Mittwoch 15.00 – 17.00 Uhr
Samstag 9.00 – 15.00 Uhr

Grünschnitt

Deponie Grün dener Wasen (nur Anliefe-
rung von verholztem Grünschnitt)
Freitag 14.00 – 17.00 Uhr 
Samstag 10.30 – 13.30 Uhr

Grünabfallsammelplatz  Ohmden, Straße 
nach Zell (nur ver holzter Grünschnitt)
Mittwoch 15.00 – 17.00 Uhr
Samstag 9.00 – 15.00 Uhr 

Grünabfallsammelplatz  Ohmden, Straße 
nach Zell (nur ver holzter Grünschnitt)
Mittwoch 15.00 – 17.00 Uhr
Samstag 9.00 – 15.00 Uhr
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A 8: Sperrung Ulm-West bis Mühlhausen  
in Richtung Karlsruhe  
vom 20. bis 23. März 2026 
Vorbereitung Ausbau A 8-Albaufstieg 
Zur Vorbereitung für den Ausbau des neuen A 8-Albaufstiegs 
führt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest Baumfäll-
arbeiten am Drackensteiner Hang, dem sogenannten A 8-Alb-
abstieg, durch. Die Arbeiten dienen unter anderem der Baufeld-
freimachung und dem Artenschutz. Diese Maßnahmen sowie 
umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen an der Abstiegstrasse 
werden in einer Wochenendsperrung der A8 zwischen den 
Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen in Fahrtrichtung 
Stuttgart/Karlsruhe umgesetzt. Während dieser Zeit ist ebenfalls 
die K 1447 im Bereich Drackensteiner Straße gesperrt.

Die A 8 in Fahrtrichtung München ist nicht betroffen.

Aufgrund der speziellen Topografie der Region am Albtrauf mit 
teils engen und kurvigen Gemeindeverbindungsstraßen kommt 
ein erweitertes Umleitungskonzept bis in die Ortschaften hinein 
zum Tragen. Ziel ist es, die Fahrzeuge schnell auf die Umleitungs-
strecke zu führen und Ausweichverkehr zu verhindern. Um Ver-
kehrschaos auf vermeintlichen Schleichwegen zu vermeiden, 
appelliert die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest an alle 
Verkehrsteilnehmenden, ausschließlich der offiziellen Umleitung 
zu folgen und Navigationssysteme auszuschalten. 

Sperrung und Umleitung: 
Vollsperrung der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe zwi-
schen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen in 
der Zeit von Freitag, 20. März 2026, ca. 20 Uhr, bis Montag, 
23. März 2026, ca. 5 Uhr.

In dieser Zeit sind die Anschlussstellen Merklingen und Hohen-
stadt in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe gesperrt.

Die Tank- und Rastanlage Aichen wird am 20. März 2026 ab ca. 
16 Uhr bis zum Ende der Vollsperrung am 23. März 2026, ca. 
5 Uhr, gesperrt. Die Zufahrt aller anderen Parkplätze zwischen 
den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen in Fahrt-
richtung Stuttgart/Karlsruhe werden bereits ab 18. März 2026 ab 
ca.15 Uhr gesperrt. 

Umleitungsempfehlung für den Fernverkehr: in Richtung Mann-
heim/Heilbronn ab dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen auf die 
A 7 und die A 6 fahren. 

Umleitungsempfehlung für den Verkehr in Richtung Stuttgart/
Karlsruhe: ab der Anschlussstelle Ulm-West über  Geislingen 
an der Steige/Göppingen über die B 10 und die B 313 zur 
Anschlussstelle Wendlingen fahren. 

Umleitung für den lokalen Verkehr: ab der Anschlussstelle Ulm-
West über die B 10 und B 466 zur Anschlussstelle  Mühlhausen. 
Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu 
um fahren.

Vollsperrung K 1447 im Bereich Drackensteiner Straße vom 
16. März 2026, ca. 8 Uhr, bis 27. März 2026, ca. 16 Uhr. Die 
Umleitung erfolgt über Wiesensteig und Mühlhausen im Täle 
bzw. in umgekehrter Richtung. 

Schadstoffsammlung im Landkreis Esslingen 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen führt 
zweimal jährlich eine mobile Schadstoffsammlung durch, eine 
im Frühjahr und eine im Herbst. In dieser Zeit werden kreisweit 
an 19 Sammelstellen Abfälle aus Privathaushalten in haushalts-
üblicher Menge angenommen, die aufgrund ihres Schadstoff-
gehalts nicht in die Restmülltonne geworfen werden dürfen. 

Bei der Schadstoffsammlung werden angenommen: Abbeiz-
laugen, Autopflegemittel, flüssige Farben und Lacke,  mineralische 
Fette, Fleckenentferner, Putzmittel, Hobby chemikalien, löse-
mittel haltige Klebstoffe, Rostschutzmittel,  Säuren, Laugen, 
Pflanzenschutzmittel, Schädlings bekämpfungs mittel, Spray-
dosen mit Restinhalt, Verdünner, queksilberhaltige Abfälle usw. 

Die schadstoffhaltigen Abfälle sind dicht verschlossen, mög-
lichst in der Originalverpackung und eindeutig gekennzeichnet, 
abzugeben. Eine Annahme ist nur möglich, wenn das Fahrzeug 
vor Ort ist. Keinesfalls dürfen Abfälle am Haltepunkt des Schad-
stoffmobils einfach abgestellt werden. 

Nicht angenommen werden zum Beispiel: ausgetrocknete 
 Farben, Altmedikamente, Leuchtstoffröhren, Energiespar-
lampen, Feuerlöscher, Altbatterien und Altöl. 

Ausgetrocknete Farben und Medikamente werden über die 
Restmülltonne entsorgt. Leuchtstoffröhren und Energiespar-
lampen können kostenlos bei jeder Sammelstelle für Elektro- 
oder Elektronikschrott abgegeben werden. Altöl, Klein batterien 
und Autobatterien müssen vom Handel zurückgenommen 
 werden. Feuerlöscher entsorgen Fachbetriebe für die Wartung 
von Feuerlöschern. 

Die Termine und weitere Informationen gibt es auf der Web-
site www.awb-es.de ➔ Suchbegriff ‚‚Abfallinfo/Problemstoffe“. 
Die Abfall-App erinnert an den persönlichen Sammeltermin, 
der dem eigenen Abfuhrbezirk zugeordnet ist, im Müllkalender 
2026 werden die Termine und Haltestellen des Schadstoffmobils 
ebenfalls durchgeführt. 

Termin in Weilheim: 
Weilheim, Carl-Benz-Straße 1, Bauhof
Dienstag, 17. März 2026, 9 bis 13 Uhr

In dringenden Notfällen bitte
den Notruf 112 wählen!

Impressum:
Das Mitteilungsblatt für die Stadt Weilheim an der Teck, die Gemeinde 
Holzmaden und die Gemeinde Ohmden erscheint einmal wöchent-
lich donnerstags. Herausgeber ist die Stadt Weilheim an der Teck. 
Verantwortlich für den gemeinsamen, den amtlichen und nichtamt-
lichen Teil der Stadt Weilheim: Bürger meister Johannes Züfle, für den 
amtlichen und nichtamtlichen Teil der Gemeinde Holz maden: Bürger-
meister Florian Schepp, für den amtlichen und nichtamtlichen Teil der 
 Gemeinde Ohmden: Bürgermeisterin Barbara Born. Verantwortlich für 
den übrigen Teil: Ulrich Gottlieb, Druck und Verlag GO Verlag GmbH 
& Co. KG, Kirchheim unter Teck,  07021 9750-0, Fax 07021 9750-33.  
Sämtliche Text beiträge müssen bei den Bürgermeisterämtern aufge-
geben werden. An zeigen können bei GO Verlag GmbH & Co. KG, 
73230 Kirchheim unter Teck, Alleen straße 158,  07021 9750-19, 
Fax 07021 9750-33, E-Mail:  anzeigen@teckbote.de, auf gegeben 
 werden. Anzeigenannahmeschluss: montags 16 Uhr.

Für Anzeigen und Beilagen mit politischem Inhalt gelten be sondere 
Regelungen. Diese Anzeigen und Beilagen müssen einen örtlichen 
Bezug haben und sind grundsätzlich bei den Bürger meisterämtern 
aufzugeben. Annahmeschluss freitags.
Bezugspreise: Der Abonnementspreis bei Trägerzustellung beträgt 
4,00 € pro Monat, bei Postzustellung 12,00 € (inkl. Porto anteil 8,00 €) 
pro Monat, der Einzelverkaufspreis pro Exemplar 1,15 €. Alle Bezugs-
preise enthalten 7 % Mehrwertsteuer. Die Bezugsgebühren werden 
jährlich abgebucht. Die Bezahlung auf Rechnung ist nicht möglich.
Vertrieb: Bei Fragen zur Lieferung, Bezugsgeldberechnung oder 
bei  Problemen mit der Zustellung wenden Sie sich bitte direkt an 
den Vertrieb. Sie erreichen ihn per  07021 9750-37 oder -38, per 
Fax 07021 9750-495 oder per E-Mail: vertrieb@teckbote.de
Abbestellungen sind jeweils schriftlich mit einer Frist von einer Woche 
zum Monatsende möglich.
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Tageselternverein
Kreis Esslingen e. V. 

Sie suchen einen Betreuungsplatz für Ihr Kind? 
Ihr Alltag erfordert Flexibilität und Verlässlichkeit. Gleichzeitig 
möchten Sie, dass Ihr Kind zuverlässig und liebevoll betreut und 
in seiner Entwicklung gefördert wird. 
Genau das leistet die Kindertagespflege im familiären Rahmen – 
individuell angepasst für Kinder von 0 bis 14 Jahren.
Der Betreuungsumfang orientiert sich an Ihrem persön-
lichen Bedarf, so wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
er leichtert. 
Die Kosten der Kindertagespflege sind in der Regel vergleichbar 
mit denen für Kindertageseinrichtungen. Unabhängig von der 
Höhe Ihres Einkommens können Sie Zuschüsse beim Landkreis 
Esslingen beantragen. 
Für ausführliche Informationen und Beratung wenden Sie sich 
gerne an uns! 
Tageselternverein Kreis Esslingen e. V.
Beratungsbüro Kirchheim
Schülestraße 13, 73230 Kirchheim unter Teck
Petra Nitsch
Telefon 07021 807236-2
E-Mail: p.nitsch@tev-kreis-es.de
www.tageselternverein-kreis-es.de 

Weilheimer 
           Wochenmarkt 

jeden Samstag von 
8.30 bis 12.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungskalender
Weilheim
Samstag, 14. März 2026 
•  Fahrradbasar des TSV Weilheim, Abteilung Radsport, 

 ganztägig, Zweirad Heilenmann im Tobelwasen 
•  Frauenschnittkurs mit Antje, Denise und Iris, 14 bis 17 Uhr, 

OGV Hepsisau e. V., Hepsisau 

Sonntag, 15. März 2026 
•  Vernissage: Neue Nachbarn – Ausstellung von Sigrid Hanke-

Melchior, 15 Uhr, EmK Weilheim/Café Wesley’s 

Mittwoch, 18. März 2026 
•  Vortrag: Geschichte der Kalendarien, 19 bis 20 Uhr, 

 Treffpunkt 50 plus, Bürgerhaus, Hölderlinstube 
•  Mitgliederversammlung Förderverein Weilheimer  

Freibad e. V., 19 bis 21 Uhr, Bürgerhaus, Mörikestube 
•  Blutspende, 14.30 bis 19.30 Uhr, DRK-Blutspendedienst, 

Limburghalle 

Holzmaden
Samstag, 14. März 2026
• Vogelschutz- und Naturverein, Bachputzete 

Mittwoch, 18. März 2026
• LandFrauen Holzmaden-Ohmden, Karz 

Ohmden
Donnerstag, 12. März 2026
• Albverein, Hauptversammlung, Gasthaus Löwen 

Freitag, 13. März, bis Sonntag, 15. März 2026
• Turn- und Sportverein, Hüttengaudi, Obermaiselstein 
•  Evangelische Kirchengemeinde, Gemeindewochenende, 

Unterjoch 

Mittwoch, 18. März 2026
• Hafenknöpfe, Ausfahrt, Dapfen 
• LandFrauen, Karz, Vereinszimmer Holzmaden 
• DRK, Blutspenden, Limburghalle Weilheim

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall kann das entscheidend für rasche Hilfe  

durch den Arzt oder Rettungsdienst sein!

Schreiben Sie Ihre Texte im 
Online-Redaktions system!
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12. Weilheimer 
Künstlermarkt.
Frühlingserwachen im Städtle  
mit verkaufsoffenem Sonntag vom Gewerbeverein

Samstag, 28. März 2026   
11 – 18 Uhr 

Sonntag, 29. März 2026   
11 – 17 Uhr

Hundehalterpflicht 
Hunde sind im Innenbereich (§§ 30 bis 34 Baugesetzbuch) – also 
innerhalb des bebauten Stadtgebiets – auf öffentlichen Straßen 
und Gehwegen an der Leine zu führen. Ansonsten dürfen Hunde 
ohne Begleitung einer Person, die auf Zuruf auf das Tier ein-
wirken kann, nicht frei herumlaufen. 

Der Hundeführer hat darüber hinaus Sorge zu tragen, dass 
 dieser seine Notdurft nicht auf öffentlichen Gehwegen, in Grün- 
oder Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrichtet. 
Verrichtet ein Hund dennoch seine Notdurft in entsprechen-
den Bereichen, ist die verantwortliche Person verpflichtet, den 
Hunde kot zu beseitigen. 

Zum Schutz von Wildtieren sollte der Hund nur auf Wald- und 
Wiesenwegen, keinesfalls außer Sichtweite, und nur dann frei-
laufen, wenn er sicher auf Zuruf reagiert.

Keinesfalls sollte der Hund in Büschen oder Unterholz frei 
herum stöbern. 

Auf Spielplätzen ist der Zutritt für Hunde verboten! 

Um entsprechende Beachtung wird gebeten. 

Landtagswahl –  
Dank an alle Helferinnen und Helfer 
Die Stadtverwaltung Weilheim bedankt sich bei allen Be teiligten 
für ihre Einsätze rund um die Landtagswahl, deren Vor bereitung 
und Abwicklung wieder Einiges abverlangt hat. 

Dabei sind nicht nur die vielen städtischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu nennen, sondern insbesondere die zahl-
reichen ehren amtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die 
am Wahlsonntag in den sechs Weilheimer Wahllokalen mit 
an schließender Auszählung und den zwei Briefwahlbezirken 
ihren Dienst absolvierten und zum guten Gelingen der Wahl bei-
trugen. 

Das Briefwahlaufkommen war erwartungsgemäß hoch und 
lag bei etwa 30 %, sodass die beiden Briefwahlbezirke zur 
 Prüfung der Wahlbriefe und anschließender Ermittlung der 
Wahl ergebnisse wieder entsprechend personell ausgestattet 
 wurden. 

Stadtarchiv Weilheim
Im Stadtarchiv Weilheim werden die in der Stadt verwaltung 
seit 1506 entstandenen Unterlagen verwahrt. Aus dem 
Archivgut kann eine Fülle von Fragen zur Geschichte 
der Stadt Weilheim, aber auch zur Geschichte einzelner 
Gebäude oder einzelner Personen in der Stadt be antwortet 
werden. Jeder, der ein berechtigtes Interesse an stadt-
geschichtlichen  Fragen hat, kann das Stadtarchiv an den 
Öffnungstagen  nutzen. Zwei Mitarbeiter des Kreisarchivs 
Esslingen, Frau Mühlnickel-Heybach oder Herr Fuchs, 
 stehen zweimal im Monat dienstags von 9 bis 13 Uhr und 
von 14 bis 17 Uhr für Ihre Anliegen und Auskünfte im Rathaus 
Weilheim zur Verfügung.

Terminvereinbarung unter der Nummer 0711 3902-42340 
zwingend erforderlich.

Die nächsten Termine finden voraussichtlich statt am:
24. März 2026 
14. April 2026 
28. April 2026 
12. Mai 2026 
26. Mai 2026 
 9. Juni 2026 
23. Juni 2026 
14. Juli 2026 
28. Juli 2026 
11. August 2026 

25. August 2026 
 8. September 2026 
22. September 2026 
13. Oktober 2026 
27. Oktober 2026 
10. November 2026 
24. November 2026 
 1. Dezember 2026 
15. Dezember 2026

Weilheim im Überblick
www.weilheim-teck.de

Amtliche Bekanntmachungen

Stadt Weilheim an der Teck
Rathaus Weilheim (Telefon 07023 106-0, E-Mail: stadt@weilheim-teck.de):
Bürgerbüro: Montag 7.30 – 13 Uhr, Dienstag 8 – 18 Uhr, Mittwoch 8 – 13 Uhr, Donnerstag 8 – 18 Uhr, Freitag 8 – 12.30 Uhr
Andere Ämter: Montag 7.30 – 12.30 Uhr, Dienstag – Freitag 9 – 12 Uhr, Dienstag 15 – 18 Uhr
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Vorläufige Wahlergebnisse der Landtagswahl 2026
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Erststimme Zweitstimme
GRÜNE (Schwarz, Andreas) 1341 25,0% 1541 28,7%
CDU (Dr. Pfau-Weller, Natalie) 2163 40,4% 1813 33,8%
SPD (Brinks, Tonja) 361 6,7% 249 4,6%
FDP (Falkenstein, Nicole) 215 4,0% 256 4,8%
AfD (Berthold, Markus) 956 17,8% 954 17,8%
Die Linke (Beşli, Anil) 162 3,0% 147 2,7%
FREIE WÄHLER 140 2,6%
Die PARTEI 15 0,3%
dieBasis 21 0,4%
KlimalisteBW 4 0,1%
ÖDP 10 0,2%
Volt (Clauß, Marvin) 44 0,8% 20 0,4%
Bündnis C 38 0,7%
PdH 1 0,0%
Verjüngungsforschung 3 0,1%
BSW (Brinker, Heinrich) 91 1,7% 68 1,3%
Die Gerechtigkeitspartei 14 0,3%
PDR 6 0,1%
PdF 10 0,2%
Tierschutzpartei 42 0,8%
WerteUnion (Rieg, Bernd) 24 0,4% 15 0,3%

Eine umfassende
Information …

bietet Ihnen das Mitteilungsblatt.
Sie werden ausführlich
über das Ortsgeschehen informiert.
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